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A U S Z U G

aus der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates am 06.02.2025; Zu 3) Beratung 
und Beschlussfassung über den Voranschlag 2025

Bgm. Stern bedankt sich nochmals für die Arbeitssitzung am 16.01.2025 zum Voranschlag. 
Dabei wurde ausführlich über den Voranschlag diskutiert und dieser vorgestellt. 

Die Situation ist in allen Gemeinden prekär. 

Stellungnahmen aus der Bevölkerung oder Rückfragen seitens der Gemeinderäte zum 
Voranschlag sind keine eingelangt. 

Bgm. Stern präsentiert kurz die Änderungen seit der Sitzung vom 16.01.2025. 

GV Driendl schickt voraus, dass seine Fraktion 2023 und 2024 zugestimmt, jedoch in der 
Diskussion auf die Schwachpunkte hingewiesen haben. Er selbst werde 2025 nicht 
zustimmen. Der Bürgermeister habe die Kontakte und das Netzwerk, um beim Land 
Förderungen und Unterstützungen holen zu können. Dies liege nicht in der Macht der 
Mandatare. Auch hinsichtlich der extrem gestiegenen Zahlungen ans Land für 
Mindestsicherung, Pflege etc. liege es am Bürgermeister tätig zu werden.
Seit 2009 hätten sich die Personalkosten (damals € 428.000,-) laut seiner Berechnung 
verfünffacht. Vor allem die Jahre 2016, 2017, 2018 würden mit enormen Steigerungen 
herausstechen. Im Bereich der Personalkosten sei seit geraumer Zeit Handlungsbedarf 
gegeben. Konkret meine er die vom Bürgermeister aufgebauten Strukturen. Die 
Gemeindeverwaltung sei sicherlich gut und kompetent, jedoch zu groß für die Gemeinde. 
Außerdem sei die Gemeinde in zu vielen Verbänden beteiligt (Talmanagement, KEM-
Management, Klimabündnis). 
Er sieht schwere handwerkliche Fehler in der Vergangenheit, welche noch immer enorme 
Kosten verursachen würden, wie z.B. der Generalmietvertrag mit der WE. Aus diesem 
Vertrag bzw. aus der Divergenz zwischen diesem Vertrag und den Untermietverträgen 
entstehe der Gemeinde ein weiterer Schaden. Lt. seiner Berechnung sei dies ein Delta von € 
120.000/Jahr. Der Bürgermeister habe zwar immer wieder berichtet, diesbezügliche 
Gespräche zu führen, Gespräche alleine würden jedoch nicht ausreichen. Von konkreten 
Ergebnissen habe der Gemeinderat bisher nichts gehört.
Die Fraktion sieht dringende, harte Maßnahmen als erforderlich (z.B. Austritt aus dem 
Gemeindebund). 
Weiters beanstandet GV Driendl die Substanzentnahmen aus der GGAG. Die Summe 
derselben seit dem Jahr 2017 würde lt. seiner Berechnung 3,389 Mio € betragen. 
Dies alles wäre nicht so schlimm, wenn der Bürgermeister und seine Fraktion mit dem Jahr 
2025 und dem diesbezüglichen Budget etwas grundlegend ändern würden. Das vorliegende 
Budget sei jedoch ein „weiter wie bisher“. 
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Bgm. Stern antwortet auf die Ausführungen von GV Driendl. Bezüglich der 
Personalkostensteigerung verweist er auf den erfolgten Ausbau der Kinderbetreuung, wofür 
selbstverständlich Personal angestellt werden musste. Zu den erfolgten Strukturreformen in 
der Verwaltung steht er zu 100 % und hält sie nach wie vor für unerlässlich. Für alle von GV 
Driendl angesprochenen Punkte (Regionalmanagement, Planungsverband, WE) habe es 
entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse gegeben. Dies habe nicht er als Bürgermeister 
alleine entschieden. 

Bgm. Stern fordert die Gemeinderäte auf, konkrete Anträge zu Einsparungsmöglichkeiten, 
z.B. im Bereich Personal, zu stellen. 

EGR Lindner findet es befremdlich, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuspielen. Aus 
seiner Sicht müsse man sich gemeinsam darüber Gedanken machen, wie es in der Zukunft 
weitergehen solle. Er hätte sich, wie bereits vor ein paar Jahren, ein Sparbudget gewünscht. 
Darauf antwortet GR Obex, dass aus seiner Sicht keine weitere Einsparungsmöglichkeit 
bestehe. EGR Lindner erklärt, er habe keine Zeit gehabt den Voranschlag komplett zu 
sichten.

GR Viertler schlägt vor, das ehemalige Ärztekammerareal zu verwerten (Baurecht). 
Außerdem schlägt er vor: Parkraumbewirtschaftung beim Lift, Schotterabbau erhöhen, 
Arbeitsplätze schaffen (GPS-Erweiterung unterhalb der Fa. Mussmann, Tierklinik im Bereich 
Danzl); ausgabenseitig: Kinderbetreuungspersonal zu bremsen, Kostenreduktion im 
Planungsverband, Rechtsanwaltskosten, Ausgliederung des Badls zu den Serlesliften. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt mit 8 zu 5 Stimmen (Enthaltungen: Viertler, Lindner; 
Gegenstimmen: Driendl, Pittl, Pajk) den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt 
festzusetzen: 

FINANZIERUNGSHAUSHALT
MITTELAUFBRINGUNG 6.443.100,00
MITTELVERWENDUNG 6.442.900,00
SALDO 200,00

ERGEBNISHAUSHALT
MITTELAUFBRINGUNG 6.237.100,00
MITTELVERWENDUNG 6.730.200,00
ZUWEISUNG ZU RÜCKLAGEN 100,00
SALDO -493.100,00

Anwesend waren:
Bgm. DI (FH) Daniel Stern
VBgm. Ramon Ram, BA
Tanja Jenewein
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Rita Mörtenschlag
Franz Obex
Sebastian Saxer
Regina Spatzier
Ferdinand Viertler
Herbert Driendl
Kathrin Pajk
Johann Pittl Vertretung für Frau Elke Gleirscher
Birgit Fedorcio
Ing. Stefan Lindner Vertretung für Herrn Dr. Reinhold Kafka-Ritsch

Nicht anwesend waren:
Elke Gleirscher
Dr. Reinhold Kafka-Ritsch

Die Mitglieder des Gemeinderates wurden gemäß § 29, Abs. 2, der Tiroler Gemeindeordnung von der 
Abhaltung der Sitzung fristgerecht und schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch den 
Bürgermeister verständigt. Da auch die Bestimmungen des § 29, Abs. 3, der TGO beachtet wurden und mehr 
als die Hälfte der Mitglieder des Gemeinderates anwesend waren, sind die in dieser Sitzung gefaßten 
Beschlüsse gültig.

Die Sitzung war öffentlich, begann um 20.00 Uhr, und war um 21.40 Uhr beendet, die Sitzungsniederschrift ist 
ordnungsgemäß nach den Bestimmungen der Tiroler Gemeindeordnung (§ 35, Abs. 4 ) unterfertigt.

Für die Richtigkeit des Auszuges der Bürgermeister:







V O R A N S C H L A G  2 0 2 5  

K U N D M A C H U N G  

über die 

A U F L A G E  D E S  V O R A N S C H L A G E S  F Ü R  D A S  
F I N A N Z J A H R  2 0 2 5  Z U R  Ö F F E N T L I C H E N  

E I N S I C H T N A H M E  

Gemäß § 93 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass der Entwurf des 
Voranschlages für das Jahr 2025 von 

 

M I T T W O C H ,  D E N  2 2 . 0 1 . 2 0 2 5 ,  

bis 

M I T T W O C H ,  D E N  0 5 . 0 2 . 2 0 2 5 ,  

 

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme aufliegt. 

Innerhalb der Auflagefrist kann jede/r die Gemeindebewohner/in gegen den Entwurf beim Gemeindeamt 
schriftlich Einwendungen erheben, die der Gemeinderat bei der Beratung über den Voranschlag prüfen wird. 

 

 

 Der Bürgermeister 

DI (FH) Daniel Stern 

 

 

Dieses Dokument wurde von Dipl.Ing. (FH) Daniel Stern elektronisch gefertigt und amtssigniert. 
 

Datum/Zeit 22.01.2025 
SID   5F7396D57AE2FAB482A6DB 
 

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.mieders.net/amtssignatur 

 

Angeschlagen am: 22.01.2025 

Abgenommen am: 05.02.2025
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K U N D M A C H U N G

Gemäß § 60 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.02.2025 zu Punkt 3) der Tagesordnung folgendes beschlossen hat: 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt mit 8 Stimmen zu 5 Stimmen den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 wie 
folgt festzusetzen: 

FINANZIERUNGSHAUSHALT
MITTELAUFBRINGUNG 6.443.100,00
MITTELVERWENDUNG 6.442.900,00
SALDO 200,00

ERGEBNISHAUSHALT
MITTELAUFBRINGUNG 6.237.100,00
MITTELVERWENDUNG 6.730.200,00
ZUWEISUNG ZU RÜCKLAGEN 100,00
SALDO -493.100,00

Der Bürgermeister:

DI (FH) Daniel Stern
Angeschlagen am: 10.02.2025 
Abgenommen am: 25.02.2025







GEMEINDEABGABEN - STEUERN, GEBÜHREN UND BEITRÄGE

Grundsteuer A (GR 08.10.2002)..............................................................................................................................500 v.H.des Messbetrages

Grundsteuer B (GR 08.10.2002)..............................................................................................................................500 v.H.des Messbetrages

Hundesteuer pro Hund (09.11.2017) 80,00 EUR
Hundesteuer pro weiterem Hund (09.11.2017) 110,00 EUR
Erschließungsbeitrag (GR 19.10.2023; lt § 7 TVAAG  Erschließungsbeitragssatz pro m3/m2 8,18 EUR

ABFALLGEBÜHREN

Der Gebührensatz für die Bemessung der jährlichen Grundgebühr wird wie folgt festgesetzt (GR 09.11.2017) - Müllabfuhrgebührenordnung 2017:

a) Haushalte,pro Person 13,50EUR
b) Wochenendhäuser und Ferienwohnungen 33,00 EUR
c) Gästezimmervermietung pro Nächtigung 0,05 EUR
d) Gastgewerbebetriebe und Restaurationsbetriebe 115,00 EUR
e) Gewerbebetriebe bis 3 Beschäftigte 50,00 EUR
f) Gewerbebetriebe 4 bis 10 Beschäftigte 80,00 EUR
g) Gewerbebetriebe 11 bis 18 Beschäftigte 160,00 EUR
h) Gewerbebetriebe 18 bis 30 Beschäftigte 210,00 EUR
i) Gewerbebetriebe über 30 Beschäftigte 370,00 EUR
j) sonstige Betriebe und Anstalten 55,00 EUR
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ABFALLGEBÜHREN

Der Bioabfallzuschlag in der Grundgebühr wird bei Inanspruchnahme der Bioabfallsammlung wie folgt festgesetzt:

a) Haushalte pro Person,bei Inanspruchnahme des Biomüllsacksystems 6,00 EUR
b) Haushalte pro Biomüllbehälter 120l 50,00 EUR
c) Haushalte pro Person, bei Nachweis der Eigenkompostierung 2,50 EUR
d) Beherbergungsbetriebe ohne Restauration 110,00 EUR
e) Gastgewerbebetriebe und Restaurationsbetriebe 160,00 EUR
f) Lebensmittelhandel 100,00 EUR

Die Grundgebühr für Haushalte/Personen wird nach der Anzahl der im Haushalt mit ordentlichem Wohnsitz gemeldeten Personen bemessen

Weitere Gebühren:

a) für einen Restmüllsack (60l) 3,00 EUR
b) Biosammelsäcke 10 l (1 Rolle a 26 Säcke) 3,00 EUR
c) Biosammelsäcke 120l (1 Rolle a 10 Säcke) 7,50 EUR
d) für eine Containerentleerung Restmüll (800l) 35,00 EUR

WASSER - UND KANALGEBÜHREN

gemäß Wasser - und Kanalbenützungsgebührenverordnung

a) Wasserverbrauchsgebühr pro m3 Wasserverbrauch inklusive USt 1,16 EUR
b) Kanalbenützungsgebühr pro m3 Wasserverbrauch inklusive USt 2,60 EUR
c) Zählermiete für 3 und 7  m3 Zähler 8,00 EUR
d) Zählermiete für 20 m3 Zähler 15,00 EUR
e) Großbereichszähler DN 80 73,00 EUR
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ANSCHLUSSGEBÜHREN

a) Wasseranschlussgebühr pro m3 Bemessungsgrundlage inklusive USt 4,35 EUR
b) Kanalanschlussgebühr pro m3 Bemessungsgrundlage inklusive USt 6,53 EUR

FRIEDHOFSGEBÜHREN

gemäß Friedhofsgebührenordnung wie folgt:
Die Gemeinde erhebt für die Beerdigung (Mitwirkung der Gemeindearbeiter) eine einmalige Gebühr wie folgt:

a) Beisetzung Normalgrab 80,00 EUR
b) Beisetzung Urne Normalgrab 80,00 EUR
c) Beisetzung Urne Urnenwand 50,00 EUR

Für die Einräumung des Benützungsrechtes an Grabstätten hebt die Gemeinde Mieders eine Benützungsgebühr in der Höhe von jährlich wie folgt ein:

a) Einstelliges Familiengrab 30,00 EUR
b) Zweistelliges Familiengrab 55,00 EUR
c) Sondergrößen Grabesbreite über 2,0m (alter Friedhof) 65,00 EUR
d) Urnengräber 30,00 EUR

Für den Erwerb des Benützungsrechtes eines Urnengrabes in der Urnenwand hebt die Gemeinde Mieders eine einmalige Gebühr über 400,00 EUR ein

WEITERE WICHTIGE GEMEINDEABGABEN

Weitere wichtige Abgaben sind die Kommunalsteuer gemäß Kommunalsteuergesetz 1993, die Freizeitwohnsitzabgabe gemäß Tiroler 
Freizeitwohnsitz und Leerstansabgabengesetz in Verbindung mit der Freizeitwohnsitz und Leerstandsabgabenverordnung 2022
(GR 24.11.2022)
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